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Sachverhalt mid Antrãge 

Die Anmelderin hat am 10. Juni 1991 beim Europäischen 

Patentamt die internationale Anmeldung PCT/EP91/01082 

eingereicht. 

Die Zweigstelle des Europâischen Patentaints in Den Haag 

hat als zustândige internationale Recherchenbehörde (IRB) 

die Anmelderin mit Mitteilung vom 4. Oktober 1991 zur 

Zahiung von zwei zusätz lichen Recherchengebühren gemàB 

Artikel 17 (3) (a) PCT aufgefordert, da die internationale 

Anmeldung nicht dein Erfordernis der Einheitlichkeit 

entspreche. 

Das im Anspruch 1 als kennzeichnendes Merkmal beanspruchte 

"zusätzliche Reibelement" sei, technisch gesehen, im 

Anspruch 5 nicht anwesend, was bereits als eine Nicht-

einheitlichkeit a priori zu deuten sei. 

Im ubrigen sei durch die GB-A-821 628 die der Anmeldung 

zugrundeliegende Aufgabe schon gelöst und foiglich sei der 

Gegenstand nach dem Anspruch 1 und somit die ursprüngliche 

einzige aligemeine erfinderische Idee nicht mehr 

erfinderisch. Die Gegenstände der Anspruchsgruppen 

Anspruche 1, 2 und 4: 

Ansprüche 1, 3 und 4: 

Druckregelventil mit einem 

auf den Ventilstö8el 

einwirkenden Reibring 

Druckregelventil mit einem 

mit dem Gehäuse in Kontakt 

stehenden Reibring, und 

Ansprüche 1 und 5 bis 8: Druckregelventil mit 

Reibungskontakt zwischen 

Druckfeder und Gehàuse 
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(mittels einer Schrãge oder 

mittels einer Feder mit 

ganz zahi igen Windungen) 

würden nicht mehr so zusammenhãngen, daB sie eine einzige 

neue allgemeine erfinderische Idee verwirklichen, und es 

liege somit auch Nichteinheitlichkeit a posteriori un 
Hinblick auf diese Anspruchsgruppen vor. 

III. 	Die Aninelderin hat mit Schreiben vom 11. Oktober 1991, 

eingegangen am 17. Oktober 1991, unter Zahiung der zwei 

zusätz lichen Recherchengebühren Widerspruch nach 

Regel 40.2 c) PCT eingelegt und zur Begründung im 

wesentlichen folgendes geltend gemacht: 

Die Auffassung der Recherchenstelle, wonach der Anspruch 1 

ein zusätzliches Reibelement of fenbare, treffe nicht zu. 

Der vom Anspruch 1 abhãngige Anspruch 5 weise ebenso wie 

die übrigen vom Anspruch 1 abhãngigen Unteranspruche eine 

spezielle Ausführungsform des in Anspruch 1 erwãhnten 
Reibelementes in Form einer Druckfeder auf. Der Anspruch 5 

sei soinit eine von mehreren Varianten zur Lôsung der 
gesteliten Aufgabe. Selbst wenn eine Lôsungsvariante eines 
nicht mehr neuen Problems bekannt sei, dann würden die 
Ubrigen Lôsungen in den UnteransprUchen auf demselben 
Losungsprinzip beruhen, so daB kein Zweifel hinsichtlich 
der Einheitlichkeit der Anmeldung bestehen könne. Die 

Einheitlichkeit a priori sei deshaib gegeben. 

Im übrigen verblieben selbst im Falle einer neuheits-

schädlichen Vorwegnahine des Gegenstandes nach dem 
Anspruch 1 die übrigen in den Unteransprüchen dargelegten 
technischen Lehren in einem gemeinsamen und damit 

einheitlichen Komplex, der unmiBverstàndlich zur Lôsurig 

der gesteliten Aufgabe beitrage. Hierdurch seien besondere 

technische Nerkmale niedergelegt, die un Sinne der 
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Einheitlichkeit einen kiaren technischen Zusaininenhang der 
Erfindung wiedergäben. 

Entscheidimgsgrüride 

Der Widerspruch entspricht der Regel 40.2 PCT; er ist 
daher zulässig. 

Bei der vorliegenden Anmeldung sind die abhãngigen 
Ansprüche 2 bis 8 mittelbar oder unmittelbar auf den 
Anspruch .1 rückbezogen und es besteht nach Auffassung der 
Kaminer kein AnlaJ3, die Rückbeziehung in ihrer Richtigkeit 
in Frage zu stellen. mt Gegensatz zur Feststellung der IRB 
ist un Anspruch 1 nicht von einem "zusätzlichen" Reib-
element die Rede. Durch die sprachliche Formulierung des 
Anspruchs 1 wird zweifellos offengelassen, ob das "mit dem 
Ventilst6l3el in Eingriff stehende Reibelement" als 
zusàtzliches Bauteil ausgeführt ist (wie in den 
Ansprüchen 2 und 3) oder ob es von einem bereits 
vorhandenen Bauteil (wie bei der als Reibelement wirkenden 
Druckfeder gemâl3 Anspruch 5) verkörpert wird. Die IRB geht 
somit bei der Begründung der Nichteinheitlichkeit a priori 
von einer unrichtigen Voraussetzung aus. Die 
Einheitlichkeit a priori ist bei der. vorliegende Anmeidung 
nach Auffassung der Kaminer gegeben. 

Die vorliegende Anmeldung befal3t sich mit dem Problem der 
Geräuschentwicklung und der Ubertragung von Körperschall 
wàhrend der Hubbewegung des Ventilst6i3es bei Druckregel-
ventilen und es liegt ihr die Aufgabe zugrunde, mit 
einfachen kostengünstigen Mittein bei gleichzeitiger 
Gewährleistung der Funktionssicherheit eine inaSgebliche 
Reduzierung des Gerãusches während der Ventilregelphase zu 
erzielen. 

00329 	 . . . 1... 
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I 

Die vermeintliche "einzige aligemeine erfinderische" Idee 
(Regel 13.1 PCT) der Anmeldung zur Lósung dieser Aufgabe 
ist der Anrneldungsbeschreibung auf Seite 2, 3 Absatz zu 
entnehrnen und bezieht sich auf die Anordnung eines 
Reibelements, dessen radiale Reibflãchen während der 
Bewegungdes VentilstöBels wirksam sind, urn die 
mechanischen Schwingungen des VentilstóBels derart zu 
dãmpfen, daB einerseits die vernehmbaren Schaltgeräusche 
des VentilstöBes unterbleiben und andererseits eventuell 

-: 	entstehende Druckschwingungen verringert werden können. 
Diese allgemeine erfinderische Idee wird gemãB Anspruch 1 
der Anmeldung dadurch verwirklicht, daB nach dessen 
kennzeichnendem Teil mindestens ein mit dent Ventilst68el 
in Eingriff stehendes Reibelement an radialen Reibflãchen 
des Ventilgehãuses und/oder des VentilstöBels anlegbar 
ist. Der Anspruch 1 gibt somit durch die Bestiinmung 
"und/oder" die drei folgenden Lösungsvarianten an: 

ein mit dem Ventilst68el mt Eingriff stehendes 
Reibelement ist an "radialen" Reibflächen des Ventil-
gehäuses anlegbar (geineint ist dabei offensichtlich 
die Innenflãche der Gehäusebohrung), 

ein Reibelement ist an "radialen" Reibflàchen 
(Umfangfläche) des VentilstöBels anlegbar, 

C) 	ein Reibelement ist an "radialen" Reibfláchen des 
Ventilgehauses und des VentilstöBels anlegbar. 

In den abhängigen Ansprüchen 2 bis 8 sind die drei 
folgenden Ausführungsmöglichkeiten beansprucht: 

i) 
	

die Anordnung eines ortsfesten, reibschlüssig am 
VentilstäBel anlegbaren Reibelements 2 (vgl. Figur 1) 
gemà8 Anspruch 1 und 2, 
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die Anordnung eines zwischen zwei radial verlaufenden 
Anschlägen des Ventilst68els eingeklemmten, 
reibschlussig das Ventilgehause kontaktierenden 
Reibelements 2 (vgl. Figur 2) gemãB Anspruch 1 und 3 
s owie 

die Ausbildung der Ventildruckfeder 4 als ein das 
Ventilgehäuse reibschlüssig kontaktierendes 
Reibelement (vgl. Figuren 3 und 4) gemä6 Anspruch 1 
und 5. 

Die weiteren abhàngigen Ansprüche 4 und 6 bis 8 befassen 
sich mit weiteren Ausgestaltungen der drei vorstehenden 
Ausführungsformen. 	 - 

4. 	Bei dem Druckregelventil nach der GB-A-821 628 (vgl. 
insbes. Fig. 3) ist ein in einem Ventilgehäuse 1 
gefUhrter, eine Druckfeder 16 aufnehmender VentilstöBel 7 
bis 9 vorgesehen, an dein ein mit dem Ventilsitz 6 
korrespondierendes VentilschlieBgiied 8 angeformt ist und 
zwischen einer von der Druckmitteiquelle konunenden 
Druckzufuhrleitung 2 und einer Druckrückführleitung 3 eine 
Verbindung herstellt, wenn der Druck einen bestimmten 
voreingesteliten Soliwert erreicht. Urn unerwünschte 
oszillierende Flatterbewegungen des Ventilschliei3gliedes 
zu dämpfen, ist ein mit den VentilstöBel 7 bis 9 im 
Eingriff stehendes Reibelement 15 an Umfangs-Reibflächen 
des VentilstöBels anlegbar (vgl. in der GB-A-821 628 z. B. 
die Beschreibung S. 2, Z. 15 bis 24 und 110 bis 120). 

Durch diese bekannte Dâmpfung der rnechanischen 
Schwingungen des Ventilgliedes wird offensichtlich 
ebenfalls die bei der Anmeldung angestrebte 
Geräuschreduzierung erzielt. 

00329 	 . . . / . . 
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5. 	Aufgrund dieses bekannten Druckregelventiis sind sontit die 
die Reibungsdämpfung betreffende verineintliche ailgemeine 
erfinderische Idee sowie die Lâsungsvariante b) und die 
ihr zuzurechnende Ausführungsvariante i) (d. h. der 
Gegenstand der Ansprüche 1 und 2) nicht inehr neu. 

	

5.1 	Es ist foiglich zu untersuchen, ob nach Wegfall der 
verineintlichen ailgemeinen erfinderischen Idee die 
Lósungsvarianten a) b) und C) des Anspruchs 1 und die 
Gegenstánde der drei Ausführungsniögiichkeiten i), ii) und 
iii) nach den abhàngigen Ansprüchen 2, 3 und 5 noch über 
eine weitere "einzige ailgemeine erfinderische Idee" 
(Regel 13.1 PCT) verbunden sind. 

	

5.2 	Die Kamnier stelit fest, daB die Annielderin hierzu nichts 
vorgetragen hat, sondern lediglich auf das Vorhandensein 
eines in den beanspruchten Lehren enthaitenen gemeinsanien 
und somit angeblich einheitiichen, zur Aufgabeniösung 
beitragenden Koniplexes verwiesen hat, in dent Merkinale 
niedergeiegt seien, die un Sinne der Einheitlichkeit einen 
kiaren technischen Zusanunenhang der Erfindung wiedergaben. 
Es wurden jedoch keinerlei Angaben geinacht, worin dieser 
Zusainmenhang bestehen soil. 

mi übrigen handelt es sich bei den auf den Lãsungs-
varianten a) und b) des Anspruchs 1 basierenden 
Ausführungsinägiichkeiten 1), ii) und iii) nach den 
Ansprüchen 2, 3 und 5 offensichtlich urn konstruktiv 
unterschiediiche Bauformen der als bekannt nachgewiesenen 
Reibungsdäinpfung für Druckregelventile. Für diese 
Bauformen 1st auch keine "weitere einzige allgenieine 
erfinderische Idee" mm Sinne von Regel 13.1 PCT erkennbar. 
Somit liegt Uneinheitiichkeit a posteriori für die 
Ausführungsrnöglichkeiteni), ii) und iii) vor. 

0 
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In der grundlegenden Entscheidung der Grol3en Beschwerde-
kammer G 1/89 (AB1. EPA 1991, 155) ist ausgeführt worden, 
daI3 das EPA in seiner Funktion als IRB nach 
Artikel 17 (3) a) PCT auch weitere .Recherchengebühren 
verlangen kann, wenn der Internationalen Anmeldung die 
Einheitlichkeit "a posteriori" fehit. Die IRB sei dabei in 
kiaren Fallen berechtigt, eine vorläufige Prüfung auf 
Neuheit bzw. erfinderische Tätigkeit durchzuführen, darnit 
das in Artikel 17 und Regel 40 PCT festgelegte Verfahren 
durchgeführt werden kann. 

Nach Ansicht der Kainmer handelt es sich bei der 
Feststellung der Nichteinheitlichkeit der vorliegenden 
Anmeldung durch die IRB urn einen soichen kiaren Fall. 
Nachdein aus der GB-A-821 628 die einzige erkennbare und 
technisch leicht verständliche gerneinsarne Idee der 
Reibungsdãinpfung bekannt war, ist die Uneinheit1ichkeit 
der Ausführungsrnöglichkeiten 1), ii) und iii) nach den 
Anspruchsgruppen (Ansprüche 1, 2 und 4 bzw. 1, 3 und 4 
bzw. 5 bis 8) offensichtlich. Der Einwand fehlender 
Einheitlichkeit "a posteriori" war daher, berechtigt. 

Es liegen sornit zurnindest drei Gegenstãnde vor, von denen 
jedereine unterschiedliche Idee verkärpert. 

Die Aufforderung der IRB zur Zahiung von zwei zusâtzlichen 
Recherchengebühren ist sornit zu Recht ergangen. 

00329 
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Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen vird entschieden: 

Der Widerspruch wird zurückgewiesen. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 

W 47/91 

Der Vorsitzende: 

/L4 7  
S. Fabiani 


